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 Behandlung 

Plandokumente  

 

Wurde korrigiert.  

Zonenpläne  

 

Wurde korrigiert. Da teilweise Gewässerräume in separaten Teilrevisionen festgelegt 
werden, wird auf die Darstellung der Perimeter nicht verzichtet. 

 

Wurde korrigiert. Die Liste wurde vervollständigt.  

 

Wurde korrigiert.  

 

Die Änderung liegt im öffentlichen Interesse und wird daher nicht auf die Gesamtrevision 
verschoben.  

 

Wurde korrigiert. 
SBB und Autobahn werden immer der Verkehrsfläche zugewiesen. Die Rigibahn wird im 

Bereich der Bauzonen als Verkehrszone ausgewiesen, ausserhalb der Bauzonen als 
Verkehrsfläche.  
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Wurde korrigiert. Die Rigibahn wird im Bereich der Bauzonen als Verkehrszone 
ausgewiesen, ausserhalb der Bauzonen als Verkehrsfläche. 

 

Es handelt sich um Durchlässe unter der Rigibahn. Einerseits zu Entwässerungszwecken, 
andererseits als Tierdurchlässe. Die Bezeichnungen werden aus dem Plan gelöscht. 

 

Die Gewässerräume wurden gesamthaft und ausführlich überprüft.  

 

Es erfolgt keine Vermassung der Gewässerräume. Die Gewässerräume werden als 
digitaler Datensatz zur Verfügung gestellt. 

 

Die Gewässerräume des Projekts wurden übernommen. 

 

Der reduzierte Gewässerraum wird in die Nutzungsplanung überführt. Der 
Baureglementsartikel (Gewässerräume) wird ergänzt.  
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Wurde korrigiert 

 

Wurde korrigiert 

Grundlagen, Übersichts-, Nachführungs- und Änderungspläne  

 

Wurde korrigiert. Der Referenzdatensatz wurde als Grundlage für die Ausscheidung der 
Gewässerräume genommen.  

 

Die Moorlandschaft und die Amphibienlaichgebiete wurden im Grundlagenplan 
Fliessgewässer aufgenommen. Das Gebiet Sägel wird durch den kantonalen 

Nutzungsplan «Nutzungsplanung Lauerzsersee-Sägel-Schutt» festgelegt. Darin wurden 
auch die Gewässerräume ausgeschieden. Die Gemeinde Arth verzichtet auf die 

Ausscheidung von Gewässerräumen in diesem Gebiet. Die Gefahrenzonen werden 
trotzdem festgelegt, da sie nicht Bestandteil des KNP sind.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Die Planausschnitte wurden angepasst, damit alle Nr. einsehbar sind. 
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Wurde korrigiert. 

 

Wurde korrigiert. 

Baureglement  

 

Die Artikel und der Aufbau wurden auf die übrigen Nutzungsplanverfahren abgestimmt.  

 

Das Baureglement wurde aufgrund der Bemerkungen des Umweltdepartements ergänzt. 
 

 

Der reduzierte Gewässerraum gemäss Gewässerrauminventar wird in die 
Nutzungsplanung überführt. Der Baureglementsartikel (Gewässerräume) wird ergänzt.  
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Teilweise liegen Trottoirs, Verkehrsanlagen oder weitere Anlagen innerhalb von privaten 
Liegenschaften. Diese Flächen können nicht ohne weiteres in Verkehrszonen oder 

Verkehrsflächen umgezont werden. Der Artikel wird präzisiert und angepasst. 
 

Erläuterungsbericht  

 

Der Erläuterungsbericht wurde mit diversen Grundlagen ergänzt.  

 

Der Erläuterungsbericht wurde mit diversen Grundlagen ergänzt. Die Gewässerräume 
entlang der Rigiaa wurden überprüft und angepasst. 

 

Der Bericht wird entsprechend ergänzt. 
 

 


